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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1958

Norm

ABGB §1168a

ABGB §1295 IIf7a

Rechtssatz

Unrichtige Anweisungen des Bestellers können die Verantwortlichkeit des Kraftfahrzeugmechanikers für

Schadenersatz aus unsachgemäßer oder unvollständiger Ausführung einer Reparatur nur unter der Voraussetzung

ausschließen oder schmälern, daß der Besteller vom Unternehmer gewarnt worden ist. Zur Frage, inwieweit die

Unterlassung einer Bremsprobe ein Verschulden des Kraftfahrzeugmechanikers begründet.
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Ähnlich; Beisatz: Der Drittbeklagte war unter dem Gesichtspunkt vorvertraglicher Schutzpflichten und

Aufklärungspflichten als der zu betrauende Werkunternehmer verhalten, den Besteller noch vor

Vertragsabschluss über die möglichen Gefahren des Misslingens des Werkes aufzuklären. Dem Drittbeklagten

musste angesichts seines Fachwissens, namentlich aber auch deshalb, weil er in die Planung und Ausführung des

Anlagenbaus involviert war, bekannt sein, dass der ihm erteilte Prüfungsauftrag unvollständig war und das

Ergebnis der ihm in Auftrag gegebenen Prüfung den angestrebten Erfolg nicht gewährleisten könnte. (T1)
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